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RS OGH 1954/2/24 2Ob150/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1954

Norm

AußStrG §9 F

EntmO §16 ff

Rechtssatz

Die Frage der Unterbringung des Entmündigten ist lediglich unter Bedachtnahme auf die Interessen des Entmündigten

zu entscheiden. Kein Rekursrecht derjenigen Personen, die auf Grund der verbücherten Versorungsrechte des

Entmündigten verpflichtet sind, die Kosten seiner Unterbringung ganz oder teilweise zu ersetzen.
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